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Satzung

gültig ab 10. Juni 2006
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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein wurde 1946 gegründet und führt den Namen Deutscher Fern-
schachbund e.V. (vormals Bund deutscher Fernschachfreunde - BdF). Er ist
die Vereinigung der deutschen Fernschachfreunde und die Spitzenorganisa-
tion seines Bereiches. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg. Das Geschäfts-
jahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

Zweck und Aufgabe des Vereins bestehen in der Durchführung und Förde-
rung des Fernschachspiels. Fernschach ist eine Wettkampfform, bei der die
Züge auf postalischem oder elektronischem Wege übermittelt werden und
die Bedenkzeit nach Tagen bemessen wird. Der Spielbetrieb wird in einer
besonderen Spiel- und Turnierordnung geregelt. Mittel zur Erreichung des

. Vereinszwecks sind insbesondere:

Durchführung von Fernschachturnieren und Fernschachwettkämpfen
aller Art
Organisation von Aufstiegs- und Qualifikationsturnieren, nationalen
Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften sowie Pokalturnieren
Teilnahme an Einzel- und Mannschaftsturnieren des Weltfernschach-
verbandes ICCFund anderer Fernschachorganisationen.

Außerdem wird allen Mitgliedern und deren Familien alljährlich die Möglich-
keit zum persönlichen Zusammentreffen geboten (Fernschachtreffen).

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige kulturelle
und sportliche Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"
der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. Die zur Erreichung seines Zweckes notwendigen Mittel erwirbt
der Verein insbesondere durch Mitgliedsbeiträge, Startgelder, Spenden und
Sponsorengelder.
Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet wer-
den; die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

Der Deutsche Fernschachbund e.V. ist Mitglied im Weltfernschachverband
ICCF.Er hat das ausschließliche Vertretungsrecht gegenüber dem Ausland
l'ür seine Mitglieder.
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, welche die Sat-
I.ung anerkennt.
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Die Mitgliedschaft umfasst:
Einzelmitglieder
Gönnermitglieder
Ehrenmitglieder

Eintritt: Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vor-
stand einzureichen, der über die Aufnahme entscheidet. Die Aufnahme kann
nur aus triftigen Gründen verwehrt werden. Gegen die Ablehnung der Auf-
nahme kann der Betroffene beim Ehrenrat Einspruch einlegen. Der Ehrenrat
entscheidet endgültig.

Jugendliche werden nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters aufge-
nommen.

Die lebenslängliche Gönnermitgliedschaft wird durch eine einmalige Stiftung
erworben. Die Höhe des Stiftungsbeitrages wird von der Mitgliederversamm-
lung festgelegt.
Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag des Vorstandes oder der Mit-
gliederversammlung an solche Personen verliehen werden, die sich um die
Förderung des Fernschachspiels besonders verdient gemacht haben. Die Er-
nennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Lebenszeit durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung.
Ehrenmitglieder sind von jeglicher Beitragszahlung befreit.

Beendigung der Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft endet durch Austritt,
Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand
zu erklären unter Wahrung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum
Ende des Kalenderjahres. Die Austrittserklärung entbindet nicht von Forde-
rungen des Vereins an den Ausgeschiedenen. Mit der Beendigung erlöschen
sämtliche Rechte aus der Mitgliedschaft.

Ausschluss: Der Vorstand kann ein Mitglied mit sofortiger Wirkung aus dem
Verein ausschließen:

bei groben oder wiederholten Vergehen gegen die Satzung oder die
Interessen des Vereins
bei Rückstand der Beitragszahlung von mehr als 12 Monaten.

Dem Ausschluss sollen eine Abmahnung und die Anhörung des Betroffenen
vorangegangen sein. Der Ausschluss entbindet nicht von Forderungen des
Vereins. Gegen den Ausschluss kann der Betroffene beim Ehrenrat Einspruch
einlegen. Der Einspruch gegen den Ausschluss hat keine aufschiebende Wir-
kung. Der Ehrenrat entscheidet endgültig.

Pflichten und Rechte der Mitglieder: Jedes Mitglied ist verpflichtet, regel
mäßig den Mitgliedsbeitrag zu entrichten, dem Vorstand Änderungen von
Postanschrift und Telekommunikationsdaten anzuzeigen und im Rahmen
seiner Möglichkeiten die Tätigkeiten der Mitglieder des Vorstandes zu uno
terstützen. Die Mitglieder sollen die Ziele und Interessen des Vereins för'
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dern und miteinander sportliche und kameradschaftliche Umgangsformen
pflegen. Die Mitglieder haben das Recht, an Fernschachwettkämpfen und
anderen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen
und Gerätschaften zu nutzen.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

Die Höhe und die Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages werden von der Mitglie-
derversammlung beschlossen. Der Mitgliedsbeitrag gilt jeweils für das Ka-
lenderjahr. Bei Austritt oder Ausschluss wird der bereits entrichtete Mit-
gliedsbeitrag nicht zurückerstattet.
Jugendliche und Auszubildende zahlen einen von der Mitgliederversamm-
lung festzusetzenden, reduzierten Beitrag. In begründeten Härtefällen kann
der Vorstand einzelnen Mitgliedern den Beitrag stunden, ganz oder teilweise
erlassen.

§ 6 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

Mitgliederversammlung
Vorstand
Revisoren
Turnierleitung
Turnierausschuss
Spielausschuss
Ehrenrat

Ausschüsse und Kommissionen.
Tagungen und Beschlüsse dieser Organe sind durch Protokolle zu dokumen-
tieren, die in den Publikationsorganen zu veröffentlichen sind. Das Protokoll
der Mitgliederversammlung ist von einem Vorstandsmitglied und dem Pro-
tokollführer zu unterzeichnen. Sitzungsprotokolle des Vorstandes werden
vom Präsidenten und vom Geschäftsführer unterzeichnet. Bei anderen Or-
ganen unterzeichnen der jeweils Verantwortliche und der Protokollführer.
Der Vorstand und die Mitgliederversammlung können Ausschüsse zur Bear-
beitung von Aufgaben oder zur Klärung von Sachverhalten einsetzen.

§ 7 Mitgliederversamrnlung

IHc ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich, in der Regel
während des Fernschachtreffens statt. Sie wird vom Vorstand normalerwei-
st' am Jahresanfang mit Angabe von Ort und Zeit schriftlich einberufen. Die
gl'naue Tagesordnung wird mindestens vier Wochen vor der Versammlung
t11elen Publikationsmedien bekannt gegeben.
I>il'Mitgliederversammlung ist zuständig für die

Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands, des Kas-
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